
Wer darf untersuchen? 

Eignungsuntersuchungen der ehrenamtlichen Atemschutzgeräteträger/innen sind von 

hierfür geeigneten Ärztinnen oder Ärzten durchführen zu lassen. Anforderungen an eine 

geeignete Ärztin bzw. einen geeigneten Arzt: 

 muss mit den Aufgaben der Feuerwehr vertraut sein und die besonderen 

Anforderungen der jeweiligen Tätigkeiten kennen, die eine Eignungsuntersuchung 

erforderlich machen. 

 muss den Stand der Medizin kennen und diesen bei Eignungsfeststellungen anwenden. 

 muss die für die Untersuchung notwendige apparative Ausstattung vorhalten oder auf 

diese Zugriff haben. 

 Für Teiluntersuchungen wie z. B. Hörtest, Laboruntersuchungen können weitere 

geeignete Einrichtungen beauftragt werden. 

 muss fachlich in der Lage sein, aus den Untersuchungsergebnissen die Eignung 

festzustellen. 

Eine ausreichende Qualifikation ist z. B. anzunehmen bei Ärzten oder Ärztinnen, die 

berechtigt sind, die Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedizin" oder die Zusatzbezeichnung 

„Betriebsmedizin" zu führen.  

Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat sich von der Ärztin bzw. vom Arzt schriftlich 

bestätigen zu lassen, dass die vorgenannten Anforderungen erfüllt werden. Hierfür kann das 

im Anhang 1 der DGUV Regel 105-049 "Feuerwehren" befindliche 

Musterschreiben verwendet werden.  

Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat sich von der beauftragten Ärztin oder vom 

beauftragten Arzt schriftlich mitteilen zu lassen, ob der oder die untersuchte 

Feuerwehrangehörige für die vorgesehene Tätigkeit eingesetzt werden kann. Dies erfolgt in 

der Regel durch Aushändigung des Ergebnisses der Eignungsuntersuchung an den 

Untersuchten bzw. die Untersuchte und Weitergabe durch diesen bzw. diese an den 

Unternehmer bzw. die Unternehmerin. 

Die Unternehmerin bzw. der Unternehmer trägt die Verantwortung für die Auswahl einer 

geeigneten Ärztin bzw. eines geeigneten Arztes.  

Die Pflicht der beauftragten Ärztin bzw. des beauftragten Arztes zu prüfen, ob er fachlich - 

vom Ausbildungs-/Weiterbildungsstand - und von der technischen Ausstattung her in der 

Lage ist, den Eignungsuntersuchungsauftrag anzunehmen und durchführen, bleibt hiervon 

unberührt.  
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https://kuvb.de/fileadmin/daten/dokumente/GBI/Feuerwehr/Eignungsuntersuchungen/Auskunft_der_%C3%84rztin_bzw._des_Arztes___Anhang_1_DGUV_Regel_105-049_%E2%80%9EFeuerwehren%E2%80%9C_.pdf

